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Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz  
(Chemische Gefährdung) 

 

Labor: Verantwortlicher: 

Räume:  Anzahl der dort Tätigen: 
 
Das Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre wird sicher verhindert? 
Kann das Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher verhindert werden, müssen weitere Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden. Es ist ein Explosionsschutzdokument nach Betriebssicherheitsverordnung zu erstellen. Hierzu und bei 
Verständnisproblemen oder Rückfragen bitte das Sachgebiet Umweltschutz und Arbeitssicherheit, Tel.: -636 kontaktieren. 
 
 
Einstufung über das Schutzstufenkonzept nach § 7 - § 11 Gefahrstoffverordnung 
 
  JA NEIN 
1. Es werden nur Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ohne Totenkopfsymbol ausgeführt?    

2. Es wird nur mit geringen Stoffmengen umgegangen (Gramm bzw. Milliliter)?   

3. Der Umgang ist nur gelegentlich?   

4. Es besteht Umgang mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsschädigenden 
Gefahrstoffen der Kategorie 1 und 2 (CMR-Stoffe)? 

  

 
Wenn Frage 1 bis 3 mit ja beantwortet, dann                                                        Schutzstufe 1    
 
Wenn Frage 1 mit ja, Frage 2 oder 3 mit nein beantwortet, dann                         Schutzstufe 2 
 
Wenn Frage 1 mit nein beantwortet, dann                                                             Schutzstufe 3 
 
Wenn Frage 4 mit ja beantwortet wurde, dann                                                      Schutzstufe 4 
 
Schutzstufe 1           Schutzstufe 2          Schutzstufe 3           Schutzstufe 4   
 

 NEIN 
(= Mangel) 

 
ENTFÄLLT 

HINWEIS 

 (BEIBLATT) 

Allgemeine Angaben 

Gefahrstoffkataster vorhanden ? (ab Schutzstufe 2 erforderlich)    

Gebindekennzeichnung ausreichend ? (mind. Name und Gefahrensymbol)    

Sicherheitsdatenblätter vorhanden ?     

Sind alle notwendigen Betriebsanweisungen vorhanden ?    

Mündliche und arbeitsplatzbezogene Unterweisungen werden mind. 1xjährlich 
durchgeführt und dokumentiert.    

Die am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe entsprechen dem nur dem 
Tagesbedarf ?    

Mengengrenzen nach Störfallverordnung eingehalten (Benzidine 1 kg, Isocyanate 150 kg)    

Ist die regelmäßige Prüfung der RLT-Anlagen (u. a. Abzüge) dokumentiert ?    

Ist die Ersatzstoffprüfung bei CMR-Stoffen durchgeführt und dokumentiert?    

Werden Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten (Schutzstufe 4) ?    



 NEIN 
(= Mangel) 

 
ENTFÄLLT 

HINWEIS 

 (BEIBLATT) 

Eine sichere Handhabung, Lagerung, Beförderung von Gefahrstoffen und 
gefährlichen Abfällen ist getroffen.    

Die Arbeit mit Gefahrstoffen findet nicht in Alleinarbeit statt.    

Beratung und Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen    

Fremdfirmen werden eingewiesen und beaufsichtigt    

Notwendige Schutzeinrichtungen 

Geeignete, unbeschädigte und saubere Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, 
Handschuhe etc.) sind ausreichend vorhanden und in die Benutzung ist eingewiesen    

Körperduschen (Notduschen) sind vorhanden und werden monatlich geprüft    

Augenduschen sind vorhanden und werden monatlich geprüft    

Ist für ausreichend Atemschutz gesorgt ?    

Ist die Punktabsaug-Leistung ausreichend und regelmäßig geprüft?    

Giftige, sehr giftige, CMR-Stoffe 

Nur fachkundige Personen haben Zugang zur giftigen und sehr giftigen Stoffen 
(Zugangsbeschränkungen)    

Die Aufbewahrung erfolgt unter Verschluss    

Beschäftigungsverbote (Jugendlichen, Schwangere) werden beachtet    

Anzeige beim Umgang mit kanzerogenen Stoffen liegt vor    

Zusammenlagerungsverbote werden beachtet    

Die Tätigkeit, das Verfahren bzw. das stoffspezifische Kriterium entspricht dem 
Vorschlag des Ausschusses für Gefahrstoffe (z. Z. in Vorbereitung)    

Säuren und Laugen 

Sind ausreichende Maßnahmen gegen Einwirkung durch stark ätzende Stoffe 
getroffen worden ?     

Brennbare Flüssigkeiten / Stoffe 

Brennbare Stoffe werden nur für den Tagesbedarf im Arbeitsraum aufbewahrt    

Sicherheitsschränke sind zwangsbelüftet    

Sicherheitsschränke werden mind. jährlich gewartet und dokumentiert    

Mengebegrenzung (< 200 kg Gefahrstoff pro Schrank)    

Selbstentzündliche Stoffe werden in einem separaten Sicherheitsschrank gelagert    

Brandfördernde Stoffe werden getrennt von anderen Stoffen gelagert    

Druckgase 

Sind Druckgasflaschen ausreichend gesichert (Kette etc)    

Giftige Gase werden in dauerbelüfteten Gasflaschenschränken aufbewahrt    

Hinweisschild W 19 (Gasflaschen) vorhanden    



 NEIN 
(= Mangel) 

 
ENTFÄLLT 

HINWEIS 

 (BEIBLATT) 

Sachgemäße Lagerung von Flüssiggasen    

Keine beschädigten oder falschen Druckminderer    

Sind die Druckgasflaschen gegen zu große Aufheizung geschützt?    

Zentrale Druckgasflaschenlager werden genutzt    

Kühlschmierstoffe 

Wird der pH-Wert regelmäßig geprüft ?    

Wird der Nitrat-/ Nitritgehalt regelmäßig kontrolliert ?    

Erfolgt eine regelmäßige Konzentrationsmessung ?     

Wird eine regelmäßige Pflege des Kühlschmierstoffes durchgeführt ?    

Schweiß- und Lötrauche / Aerosole 

Ist eine ausreichende Absaugung vorhanden ?    

Holzstaub 

Keine Verarbeitung von Hart-, Buchen- und Eichenhölzern    

Werden staubarme Maschinen eingesetzt ?    

Erfolgt eine Abluftführung ?    

Holzstaubablagerungen werden regelmäßig gereinigt     

    

 

Bemerkungen/ erforderliche Maßnahmen (Kreuz bei NEIN)/ Erledigungsfrist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unterschrift Verantwortliche/r: __________________________________ 

 


